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MUSTERKLAUSELN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER BEWIRTSCHAFTUNG VON AUSHUBERDE






Die vorliegenden Musterklauseln wurden vom wallonischen Städte- und Gemeindeverband und Walterre ausschließlich für ihre Mitglieder erstellt. Jede vollständige oder teilweise Vervielfältigung durch Dritte zu kommerziellen oder schädigenden Zwecken sowie jede Weitergabe an Dritte in bearbeitbarer Form ist strengstens untersagt.





VORBEMERKUNG FÜR DIE VERFASSER VON LASTENHEFTEN 

Die Texte in eckigen Klammern und grau hervorgehoben [xxx] sind zu ergänzen, zu ändern oder sogar zu streichen. 

Die Angabe (ENTWEDER – ODER) bedeutet, dass der öffentliche Auftraggeber zwischen mehreren Optionen wählen muss. Die Angabe (ENTWEDER – ODER) und die nicht ausgewählten Optionen müssen aus dem Sonderlastenheft gestrichen werden. 

Die Angabe [fakultativ] bedeutet, dass die darauf folgende Klausel beibehalten oder gestrichen werden kann. 

Die eingerahmten Texte sowie die Fußnoten sind Hinweise für die Verfasser der Sonderlastenhefte und müssen gestrichen werden. 















Vorbemerkungen: 

Die folgenden Klauseln sind im Rahmen eines öffentlichen Auftrags mit einem Unternehmer anzuwenden, dessen Aufgaben den Aushub und die Abfuhr von Erde zu einer zugelassenen Anlage oder einem Empfängerstandort umfassen. Es wird empfohlen, einen Posten vorzusehen, der die Beschreibung der Aufgaben und die damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen enthält. Diese Klauseln dienen insbesondere dazu, die Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit von Erdreich durch den Unternehmer gemäß der EWR vom 5. Juli 2018 über die Bewirtschaftung und Rückverfolgbarkeit von Erde und zur Abänderung verschiedener einschlägiger Bestimmungen (EWR Erde) zu regeln. Neben dem umweltrelevanten Interesse der Rückverfolgbarkeit von Erdreich ermöglicht diese dem öffentlichen Auftraggeber auch die Kontrolle der Überwachung seiner Erdaushub- und Abfuhrarbeiten. Dadurch kann er insbesondere die Leistungen des Unternehmers und die Konformität ihrer Preisgestaltung kontrollieren. 

Im Allgemeinen gilt: Je wachsamer der öffentliche Auftraggeber ist und je mehr er auf die Einhaltung der Vorschriften des EWR Erde einschließlich der Rückverfolgbarkeitsregeln im Zusammenhang mit der Plattform Walterre[footnoteRef:2] (insbesondere die Beschaffung verschiedener Dokumente, die in den folgenden Klauseln aufgeführt sind) besteht, desto geringer ist das Risiko von Mehrkosten während der Durchführung der Baustelle.  [2:  Die VoG Walterre, die am 18.3.2019 von der Wallonischen Regierung anerkannt wurde, ist für die Zertifizierung und Rückverfolgbarkeit von Aushuberde in der Wallonie zuständig. Sie überwacht die ordnungsgemäße Anwendung des EWR vom 5.7.2018 über die Bewirtschaftung von Aushuberde. Als unparteiische Organisation erleichtert Walterre die gesamte Bewirtschaftung der mit Aushuberde verbundenen Vorgänge, indem sie eine Online-Plattform und Ressourcen zum EWR Erde zur Verfügung stellt. Die VoG spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewirtschaftung, Rückverfolgbarkeit und Koordination zwischen allen betroffenen Akteuren, wie Bürgern, Unternehmen, Verwaltungen und lokalen Behörden.] 


Die Klauseln sind Teil eines in sechs Teile gegliederten Postens, der sich auf Folgendes bezieht: 
· eine angemessene Berücksichtigung der durch die Bewirtschaftung der Erde entstehenden Kosten; 
· die bei der Vorlage der Fortschrittsberichte einzureichenden Unterlagen; 
· die bei der Erstellung der Schlussabrechnung vorzulegenden Unterlagen; 
· Überlegungen zur Möglichkeit einer kostengünstigen Verwertung der Aushuberde[footnoteRef:3] ;  [3: ] 

· das Verfahren im Falle einer Anfechtung der Ergebnisse des Erdequalitätskontrollscheins (EQKS);
· das Verfahren bei Nichteinhaltung des dem EQKS beigefügten Sortierplans.


Posten X. Aushub und Abtransport von Aushuberde

1.1  Berücksichtigung der Kosten für die Bewirtschaftung von Aushuberde im Angebot des Bieters

Das Angebot muss zwingend die Kosten für die Bewirtschaftung der Aushuberde enthalten. Diese Kosten müssen getrennt nach den Kosten für den Aushub und den Kosten für den Abtransport aufgeführt werden. Die Bewirtschaftung der Erde muss den geltenden Umweltnormen sowie den spezifischen Anforderungen des Projekts entsprechen und alle mit diesen Vorgängen verbundenen Kosten umfassen. 






Verfahren gemäß Artikel 27 §2
[bookmark: _Hlk188596925]Artikel 27 §2 des EWR Erde besagt folgendes: „Im Angebot und in der Rechnung bezüglich der Ausführung der Arbeiten inkl. der Bewirtschaftung von Aushuberde werden die Kosten für diese Bewirtschaftung angegeben. 
Die Abschrift der in Ausführung des vorliegenden Erlasses notifizierten oder ausgestellten Dokumente wird der Rechnung beigelegt. “

Im Rahmen des EWR Erde werden drei grundlegende Dokumente ausgestellt oder zugestellt: 

Der Erdequalitätskontrollschein (EQKS) – Artikel 10 §1. („Innerhalb von fünfzehn Tagen nach Eingang des Erdequalitätsberichts (EQB) wird der Beschluss elektronisch an den Antragsteller gerichtet. Der Antragsteller übermittelt dem Inhaber eines dinglichen Rechts am Herkunftsstandort eine Kopie des Beschlusses.“ Im positiven Fall „wird in diesem Beschluss auf die Vollständigkeit und Konformität des Berichts geschlossen und eine Bescheinigung erteilt, die gemäß §3 des vorliegenden Artikels "Erdequalitätskontrollschein" genannt wird“). Je nach Fall wird der EQKS der Angebotsanfrage beigefügt oder ist Teil der während des Projekts vorzulegenden Unterlagen.

Das Transportdokument (TD) – Artikel 17 §1 und §2 („Die Erdbewegung wird der Verwaltung, oder der Überwachungsstelle, falls es sich um eine Konzession handelt, vorab elektronisch notifiziert (NEB). (...) Die Notifizierung führt (…) zu einem der folgenden Beschlüsse:

2° Ausstellung eines Erdtransportdokuments, in dem die Vereinbarkeit des Empfängerstandorts mit der im Erdequalitätsschein erwähnten Erdequalität bescheinigt wird;

3° Ausstellung eines Erdtransportdokuments, in dem die Vereinbarkeit zwischen der Benutzungsart des Herkunftsstandorts und der Benutzungsart des Empfängerstandorts bescheinigt wird, falls kein Erdequalitätsschein erforderlich ist;

4° Ausstellung eines Dokuments über den Transport von Erde in eine zugelassene Anlage

Eine Kopie des Transportdokuments ist der Rechnung beizufügen.

Die Empfangsbestätigung für die Aushuberde – Artikel 20 (Die Notifizierung über das Ende der Erdbewegungen zu einem bestimmten Bestimmungsort „führt innerhalb von drei Tagen nach ihrem Eingang zur elektronischen Ausstellung einer Empfangsbestätigung und, gegebenenfalls, zur Anforderung zusätzlicher Informationen“).
Eine Kopie der Empfangsbestätigung für die Erde muss der Rechnung beigefügt werden. 

1.2 [bookmark: _Hlk188976196] Bei der Einreichung der Fortschrittsberichte vorzulegende Unterlagen 

Beim Versand eines Fortschrittsberichts könnte der Unternehmer aus praktischen Gründen möglicherweise nicht über die Notifizierung der Abnahme verfügen. Die Abnahmenotifizierungen werden nämlich erst am Ende der Erdbewegungen ausgestellt. Es ist daher fast unmöglich, dass das Ende der Erdbewegungen mit dem Rechnungsdatum zusammenfällt.

Um die in den Fortschrittsberichten angegebenen Mengen zu belegen, muss die für den Transport der Aushuberde verantwortliche Person der Rechnung folgende Unterlagen beifügen: (ENTWEDER)

Für die Empfängerstandorte, die einer Genehmigung unterliegen, oder für zugelassene Anlagen: 

· die Kopie des (oder der) TD (Transportdokument(e)), das/die den Transport der Erde zum Verwertungsstandort oder zur zugelassenen Anlage belegt/belegen; 

· Eine vom Verwertungsstandort ausgestellte Bescheinigung über die Verwertung der Aushuberde. Diese Bescheinigung muss vom Verantwortlichen des Verwertungsstandorts datiert und unterzeichnet sein. Die in dieser Bescheinigung angegebenen Transportdaten müssen mit dem Rechnungszeitraum des Fortschrittsberichts übereinstimmen. 


Ein Muster ist in Anhang 1 dieses Dokuments enthalten. Dieses Muster enthält den Mindestinhalt der Bescheinigung. Es kann gegebenenfalls von den Verwertungsunternehmen angepasst werden, wobei dieser Mindestinhalt beibehalten werden muss.

Die in der Bescheinigung über die Verwertung der Aushuberde angegebene Gesamtmenge muss mit der in Rechnung gestellten Menge übereinstimmen. 
Die Transportscheine der für den Transport der Aushuberde verantwortlichen Person müssen der Rechnung nicht beigefügt werden. Sie müssen dem öffentlichen Auftraggeber zur Verfügung gehalten werden, der eine stichprobenartige Kontrolle der in der oben genannten Bescheinigung über die Verwertung der Aushuberde aufgeführten Transportscheine durchführt.

(ODER) 

Für Empfängerstandorte, die keiner Genehmigung unterliegen:

· Sobald und sofern möglich, die Kopie des (oder der) TD (Transportdokument(e)), das/die den Transport der Erde zum Verwertungsstandort belegt/belegen;

· Wenn die TD (Transportdokumente) nicht vorgelegt werden können, wird die Bescheinigung über die Verwertung der Aushuberde durch die vollständige Vorlage der Transportscheine durch die für den Transport der Aushuberde verantwortliche Person ersetzt. Diese Transportscheine werden in einem Excel-Dokument zusammengefasst, um das verwertete Volumen zu ermitteln.

· Der Nachweis der Registrierung des Standorts als Verwertungsstandort für nicht gefährliche Abfälle bei der Wallonischen Region (https://www.wallonie.be/fr/demarches/se-faire-enregistrer-comme-valorisateur-de-dechets-autres-que-dangereux).

1.3  Bei der Erstellung der Endabrechnung vorzulegende Unterlagen 

Bei der Endabrechnung muss der Unternehmer der Abschlussrechnung folgende Unterlagen beifügen: 

· die Empfangsbestätigungen

Die in den Empfangsbestätigungen angegebenen Mengen (in Masse und/oder Volumen) müssen mit den Gesamtmengen übereinstimmen, die in den bei den Fortschrittsberichten vorgelegten Bescheinigungen über die Verwertung der Aushuberde angegeben sind. 

Die pro Typ von Erde in Rechnung gestellten Mengen müssen mit dem EQKS (Erdequalitätskontrollschein) übereinstimmen. 

[bookmark: _Hlk191569849]Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Empfangsbestätigungen als Beleg für die definitiv transportierten Mengen zu übermitteln, um Artikel 27 §2 einzuhalten. Ohne diese Unterlagen ist der öffentliche Auftraggeber berechtigt, die Rechnungen für den Abtransport und die Verwertung der Aushuberde nicht zu bezahlen.

1.4. Überprüfungsklausel – Verwertung der Aushuberde
Für den Fall, dass der öffentliche Auftraggeber diese Überprüfungsklausel (Punkt 1.4.1 und/oder Punkt 1.4.2) in das Sonderlastenheft aufnehmen möchte, sollte im Angebotsformular ein Feld vorgesehen werden, in dem die Bieter einen negativen Betrag pro m³ des so verwerteten Erdreichs anbieten können. 
Beispiel:  
„Überprüfungsklausel (Punkt X, Seite X) – Verwertung an einem dem Auftragnehmer zur Verfügung stehenden Empfängerstandort. Der Bieter schlägt folgende Ermäßigung vor: 
………. € ohne MwSt., d. h. ………... € inkl. MwSt. pro m³ verwerteter Aushuberde, Wahrscheinliche Menge: [X] 
 
Überprüfungsklausel (Punkt X, Seite X) – Verwertung an einem vom öffentlichen Auftraggeber bezeichneten Empfängerstandort. Der Bieter schlägt folgende Ermäßigung vor: 
………. € ohne MwSt., d. h. …….….. € inkl. MwSt. pro m³ verwerteter Aushuberde, Wahrscheinliche Menge: [X]” 
Der öffentliche Auftraggeber wird auf die in der nachstehenden Musterklausel vorgesehene Möglichkeit hingewiesen, den Umfang der Ermäßigung zu begrenzen. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, empfehlen wir, den Höchst- und Mindestbetrag der Ermäßigung im Angebotsformular anzugeben. 
 1.4.1 Verwertung an einem dem Auftragnehmer zur Verfügung stehenden Empfängerstandort 
Für den Fall, dass der Auftragnehmer die Möglichkeit hat, Aushuberde an einem von ihm benannten Empfängerstandort zu verwerten (diese Verwertung kann unter anderem die Möglichkeit der Wiederverwendung der Aushuberde auf einer anderen Baustelle in mehr oder weniger großer Nähe zum Aushubstandort umfassen), kann diese Verwertung mit vorheriger Genehmigung des öffentlichen Auftraggebers (durch eine Entscheidung der zuständigen Stelle zur Änderung des Auftrags gemäß dieser Klausel) erfolgen. Diese Verwertung wird in jedem betreffenden Fortschrittsbericht als (negativer) Posten ausgewiesen.  
In diesem Fall schlägt der Auftragnehmer in seinem Angebot einen negativen Preis pro m³ in diesem Rahmen verwerteter Aushuberde vor, da die Verwertung eine Verringerung der Kosten für den Transport und die Entsorgung der Erde ermöglicht. [Optional: Dieser negative Preis muss zwischen [X] Euro ohne MwSt. und [X] Euro ohne MwSt. liegen]. 
Diese Verwertung entspricht den im Rahmen des EWR Erde vorgesehenen Bestimmungen betreffend die Rückverfolgbarkeit. Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass der Empfängerstandort bei Walterre gemeldet wird. 
Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass die so vorgeschlagene Ermäßigung nicht in den Einheitspreisen des Aufmaßes enthalten sein darf, sondern im Angebotsformular gesondert anzugeben ist.
 1.4.2 Verwertung an einem vom öffentlichen Auftraggeber bezeichneten Empfängerstandort 
Für den Fall, dass der öffentliche Auftraggeber während der Ausführung der Arbeiten die Verwertung der Aushuberde an diesem Empfängerstandort vornehmen möchte: [möglichst genaue Beschreibung des Standorts, sofern der öffentliche Auftraggeber bereits darüber verfügt (Lage, Entfernung zur Baustelle, alle nützlichen Informationen); andernfalls die Angabe „auf dem Gebiet der Gemeinde gelegen”], trifft er gemäß dieser Klausel eine entsprechende Entscheidung, die dem Auftragnehmer mitgeteilt wird. Diese Verwertung wird in jedem betreffenden Fortschrittsbericht als (negativer) Posten ausgewiesen. 
In diesem Fall schlägt der Auftragnehmer in seinem Angebot einen negativen Preis pro m³ in diesem Rahmen verwerteter Aushuberde vor, da die Verwertung eine Verringerung der Kosten für den Transport und die Entsorgung der Erde ermöglicht.   [Optional: Dieser negative Preis muss zwingend zwischen [X] Euro ohne MwSt. und [X] Euro ohne MwSt. liegen]. 
Diese Verwertung entspricht den im Rahmen des EWR Erde vorgesehenen Bestimmungen betreffend die Rückverfolgbarkeit. Der öffentliche Auftraggeber sorgt dafür, dass der Empfängerstandort bei Walterre gemeldet wird. 
Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass die so vorgeschlagene Ermäßigung nicht in den Einheitspreisen des Aufmaßes enthalten sein darf, sondern im Angebotsformular gesondert anzugeben ist.
1.5 Verfahren bei Infragestellung der Ergebnisse des EQKS

Eine Änderung der Art der Erde wird vom öffentlichen Auftraggeber nur genehmigt, wenn gemäß Artikel 27 §2 Absatz 3 ein Addendum zum ursprünglichen EQKS vorgelegt wird.

Der Auftragnehmer muss daher dem öffentlichen Auftraggeber jede mögliche Infragestellung der Ergebnisse des ursprünglichen EQKS durch eine zugelassene Anlage mitteilen. Der Nachweis dieser Anfechtung der Qualität einer oder mehrerer Lose muss per E-Mail an den öffentlichen Auftraggeber (Kontaktperson) übermittelt werden. 

Der Auftragnehmer ist gemäß dem EWR Erde verpflichtet, den EQKS und den dem EQB beigefügten Sortierplan einzuhalten. Aushuberden mit unterschiedlichen Codes dürfen also nicht gemischt werden. Der öffentliche Auftraggeber kann vom Auftragnehmer den Nachweis verlangen, dass der EQKS und der Sortierplan eingehalten wurden: Leistungstagebuch, Aushubplan usw.

Artikel 27 §2 Absatz 3 des EWR Erde sieht folgendes vor: „Wenn eine zugelassene Anlage oder ein Empfängerstandort die Erdequalitätskontrolle für das betroffene Los Erde infrage stellt, dann wird eine kontradiktorische Qualitätskontrolle vorgenommen. Wird Letztere nochmals infrage gestellt, so wird eine zweite kontradiktorische Qualitätskontrolle durchgeführt, welche endgültig gelten wird. Ein Addendum zum bereits erstellten Erdequalitätsbericht wird gemäß Artikel 10 der Verwaltung oder, falls es sich um eine Konzession handelt, der Überwachungsstelle vorgelegt. Ein neuer Erdequalitätskontrollschein wird auf der Grundlage der neuesten kontradiktorischen Analysen erstellt, welcher nicht mehr infrage zu stellen ist.“ 

Im Rahmen dieser kontradiktorischen Qualitätskontrolle ist ein neuer EQB (Addendum) erforderlich. Ein Addendum ist eine Änderung des EQB. 
Das EQB-„Addendum” wird auf der Grundlage des ursprünglichen EQB erstellt.

Der Nachweis (per E-Mail) über die Mitteilung an den öffentlichen Auftraggeber, dass der EQKS in Frage gestellt wird, muss dem neuen EQB beigefügt werden.

Anmerkung: Wird während der Baustelle eine Bodenverschmutzung festgestellt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den öffentlichen Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen, damit gemäß Artikel 80 des Bodendekrets sofortige Maßnahmen ergriffen werden können.

1.6 Verfahren bei vorhersehbaren Abweichungen vom dem EQKS beigefügten Sortierplan
Jede Änderung eines Projekts während der Baustelle (Anpassung der Aushubfläche oder -tiefe, neue Aushubzone usw.), für das ein EQKS ausgestellt wurde, muss Gegenstand eines Addendums sein, um diesen Änderungen Rechnung zu tragen. 
Wenn also während der Ausführung der Bauarbeiten der dem EQKS beigefügte Sortierplan sowohl hinsichtlich der Fläche als auch der Tiefe des Aushubs nicht eingehalten werden kann, muss der Auftragnehmer die nicht charakterisierte Aushuberde in geeigneter Weise behandeln und den öffentlichen Auftraggeber davon in Kenntnis setzen. Von der nicht charakterisierten Erde müssen Proben entnommen werden, entweder an Ort und Stelle vor dem Aushub oder in Schwaden auf der Baustelle oder in einer zugelassenen Anlage. Die Änderung des Projekts/die neuen Lose werden vor der Abfuhr der Aushuberde vom Herkunftsstandort in einem Addendum zum EQB festgehalten. In diesem Addendum sind alle neuen Analysen zu vermerken und eine Bestandsaufnahme der Baustelle (aktuelle Abfuhren, noch vorhandenes Erdreich usw.) vorzunehmen.
Das Addendum zum EQB wird auf der Grundlage des ursprünglichen EQB verfasst.

Um ein solches Verfahren zu vermeiden, wird empfohlen, die Probenahmen beim ursprünglichen EQB tiefer als für das Projekt erforderlich durchzuführen. Die Mengen des EQKS sind dann größer als für das Projekt erforderlich und somit größer als die im Aufmaß zu veranschlagenden Mengen. Diese Vorgehensweise bietet Sicherheit, um Mengenüberschreitungen während des Projekts zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Es ist wichtig, dass nur die im Rahmen des EQB charakterisierte Aushuberde gemäß dem EQKS und dem entsprechenden Sortierplan evakuiert werden.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, Tragfähigkeitsprüfungen durchzuführen, um im Vorfeld die Zonen zu identifizieren, die eine tiefere Aushubtiefe erfordern („schlechte Stellen”), und somit die Probenentnahmen beim ersten EQB anzupassen.




Anhang 1 
	Stempel der Firma, die die Verwertung der Aushuberde übernimmt

	
	

	
	

	
	

	
	

	Bescheinigung über die Verwertung von Aushuberde
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Unternehmen:
	Identifizierung des für den Abtransport verantwortlichen Unternehmens
	
	
	
	

	Bestimmungsort: 
	Empfängerstandort 
	
	
	
	

	Baustelle:
	Ursprungsadresse der Baustelle
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. des Transportscheins 
	Datum
	Nr. des transportierten Loses
	Referenz des Walterre-Transportdokuments
	Art des Abfalls
	Gelieferte Menge
	Abfallcode
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